
 

 

Anfrage der AfD-Fraktion vom 26.09.2025 

Deutsche Sprachkenntnisse der Erstklässler 2025 in Neuwied 

 

Wortprotokoll von der Stadtratssitzung am 09.10.2025:  

Die Beantwortung der Anfrage erfolgt durch Herrn Bürgermeister Peter Jung. 

 

Der Stadtrat hat beschlossen, umfangreiche Fördermaßnahmen für Grundschüler und ihre Eltern 

(Familiengrundschulzentren) zu finanzieren und umzusetzen. Leider lagen bei Beschlussfassung keine belastbaren 

Daten zur Begründung dessen vor. Deshalb fragen wir (mit Bezug auf das Datum der Einschulung 2025) 

 

 Grundsätzliches / Allgemein  

Familiengrundschulzentren haben das Ziel, Grundschulen zu Orten der Bildung, Begegnung und Unterstützung für 

Kinder und Familien weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt stehen:  

- Stärkung der Bildungschancen aller Kinder 

- Niederschwelliger Zugang zu Beratung und Unterstützung für Familien  

- Vernetzung von Schule, Jugendhilfe und sozialen Angeboten im Stadtteil  

Die Einrichtung von Familiengrundschulzentren steht nicht im direkten Zusammenhang mit dem Spracherwerb oder 

den Deutschkenntnissen der Schüler*innen oder ihrer Eltern, oder wird durch diese begründet. Die Entscheidung des 

Stadtrats zur Förderung dieser Zentren basiert daher auf der bildungs- und sozialpolitischen Zielsetzung, Familien 

frühzeitig zu unterstützen, Bildungsbenachteili gungen abzubauen und die Kooperation verschiedener Akteure vor 

Ort zu stärken – nicht auf Daten zum Spracherwerb. Familiengrundschulzentren sind so ein Teil einer kommunalen 

Bildungs- und Familienfördererstrategie für alle Familien vor Ort. 

 

Frage 1:  

Wie viele Grundschüler wurden 2025 in Neuwied neu eingeschult (Bitte getrennt nach Grundschulen und Sonder-

/Förderschulen)?  

Antwort:  

Die Zahl der im Jahr 2025 in der Stadt Neuwied neu eingeschulten Kinder kann durch den Schulträger auf Grundlage 

der von den Schulen gemeldeten Daten erfasst werden. Diese Informationen werden im Rahmen der 

Schulentwicklungsplanung fortlaufend berücksichtigt.  

Grundschulen 1. Klasse  

Marienschule 55 

Geschw.-Scholl-Schule 83 

GS Heddesdorfer Berg 43 

Sonnenlandschule 66 

St. Georg-Schule 46 

GS Feldkirchen   56  

GS an der Wied 67  

Fr. Ebert-Schule 78  

Wülfersberg Grundschule 29  

Margaretenschule 44  

Maria-Goretti-Schule 28  

Kunostein Grundschule 58  

Gesamtschülerzahl 653 

  

Förderschulen 1.Klasse  

Carl Orff Schule 11  

Gebrüder Grimm Schule 69  

Kinzing Schule 2  

Gesamtschülerzahl 82  

 

 



Privatschulen 1. Klasse  

Waldorfschule 38  

Gesamtschülerzahl 38  

Gesamtschülerzahl 1. Klasse  

Gesamt 773  

-----  

 

(Die Fragen 2-4 werden zusammen beantwortet.)  

Frage 2:  

Wie viele dieser neu eingeschulten Kinder sprechen fließend und altersadäquat kompetent Deutsch?  

Frage 3:  

Wie viele Kinder sprechen eingeschränkt Deutsch?  

Frage 4:  

Wie viele Kinder sprechen (fast) gar kein Deutsch?  

 

Antworten zu Fragen 2-4:  

Die Erhebung und Bewertung der Sprachkenntnisse von Schulanfängerinnen und Schulanfängern obliegt nach dem 

Schulgesetzt nicht dem Schulträger. Die zuständigen Schulen führen Sprachstanderhebungen im Zuge der 

Schulanmeldung selbst durch und leiten daraus Sprachfördermaßnahmen im Rahmen des rheinland-pfälzischen 

Sprachförderkonzeptes ab. Dem Schulträger liegen hierzu keine Daten vor. 

 

 -----  

 

Bezogen auf die Kinder mit Sprachdefiziten (Bitte getrennt nach Vätern / Müttern aufschlüsseln)  

(Die Fragen 5-7 werden zusammen beantwortet.)  

 

Frage 5:  

Wie viele der Eltern dieser Kinder sprechen fließend Deutsch?  

Frage 6:  

Wie viele der Eltern dieser Kinder sprechen eingeschränkt Deutsch?  

Frage 7: Wie viele der Eltern dieser Kinder sprechen (fast) gar kein Deutsch?  

 

Antworten zu Fragen 5-7:  

Für die Sprachkenntnisse von Eltern besteht weder eine gesetzliche Erhebungsgrundlage noch eine Zuständigkeit des 

Schulträgers oder der Schulen. Eine solche Datenerhebung wäre datenschutzrechtlich unzulässig. Fazit: Von den 

gestellten Fragen kann die Stadt Neuwied als Schulträger lediglich die Frage 1 beantworten. Die übrigen Fragen 

betreffen den Verantwortungsbereich des Landes RLP bzw. der Schulaufsicht und können daher nicht vom 

Schulträger beantwortet werden. Diesbezüglich verweisen wir an die jeweils zuständigen Stellen. 


